
 

 

Problem 

Mit Ultraschall-Schweißmaschinen lassen sich 
Kunststoffe (Thermoplaste) durch eine Erwärmung 
des Materials an den Kontaktstellen dauerhaft 
verbinden. Die beim Schweißvorgang auf die 
Fügeteile übertragenen hochfrequenten Schwin-
gungen verursachen eine Geräuschabstrahlung 
mit Schalldruckpegeln von ca. 90 bis 130 dB. 
Neben einem vielfach nicht hörbaren Geräusch-
anteil im Frequenzbereich des Ultraschalls (über 
16 kHz) entstehen in der Regel auch Geräusch-
anteile, die im Hörfrequenzbereich (16 bis 16 kHz) 
liegen und deutlich wahrzunehmen sind.  

In Betrieben besteht große Unsicherheit bei der 
Beurteilung derartiger Geräuschbelastungen.  
Das im Hörfrequenzbereich entstehende tonartige 
Geräusch wird als besonders lästig und störend, 
vielfach auch als unangenehmer Druck auf  
den Ohren, empfunden. In einigen Fällen klagen 
Beschäftigte über Gleichgewichtsstörungen, Übel-
keit und Kopfschmerz. 

Aktivitäten 

In mehreren Betrieben wurde die Geräuschbelas-
tung an Ultraschall-Schweißmaschinen analysiert. 
Da handelsübliche Schallpegelmesser für derar-
tige hochfrequente Geräusche ungeeignet sind, 
wurde eine Messkette aus ¼“-Mikrofon, Messver-
stärker und Analysator eingesetzt. 

Ultraschall-Schweißmaschine 

Zur separaten Erfassung des Geräuschanteils im 
Hörschallfrequenzbereich wurde die Frequenz-
bewertung A durch ein spezielles Ultraschallfre-
quenzfilter U (DIN EN 61012) ergänzt, das den 
höherfrequenten Geräuschanteil ab 16 kHz weit-
gehend unterdrückt. Das Ultraschallgeräusch 
wurde bis zur Frequenz von 100 kHz schmalban-
dig und in Terzbandbreite analysiert. Zur Minde-
rung der Geräuschbelastung der Beschäftigten 
wurden geeignete Kapselungen konzipiert. 
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Ergebnisse und Verwendung 

An den untersuchten Ultraschall-Schweißmaschi-
nen wurden für den Hörfrequenzbereich mittlere 
AU-bewertete Schalldruckpegel  zwischen 85  
und 90 dB(AU) gemessen; für den unmittelbaren 
Schweißvorgang ergaben sich AU-bewertete 
Maximalpegel von bis zu 110 dB(AU). Damit ist 
der in der Richtlinie VDI 3766 zum Schutz vor 
Hörminderungen im Sprachfrequenzbereich vor-
gegebene Höchstwert von 85 dB(AU) überschrit-
ten und geeignete Schutzmaßnahmen sind erfor-
derlich.  

Im Ultraschallfrequenzbereich wurden bei der 
Anregungsfrequenz von 20 kHz mittlere Schall-
druckpegel bis zu 105 dB gemessen. Damit liegt 
die Belastung knapp unter dem für dieses Terz-
band nach VDI 2058-2 empfohlenen Grenzwert 
von 110 dB.   

Um die Beschäftigten vor gehörgefährdenden 
Geräuschbelastungen zu schützen und die als 
relativ unangenehm empfundenen hochfrequenten 
Belastungen zu reduzieren, wurde eine Kapselung 
der Maschinen empfohlen. Damit ließen sich 
jeweils Pegelminderungen von mehr als 20 dB 
erreichen. Die Hersteller sollten derartige Ultra-
schall-Schweißmaschinen nach Möglichkeit 
bereits von vornherein mit entsprechenden Kap-
seln ausrüsten. 

Nutzerkreis 

Betriebe, die Ultraschall-Schweißmaschinen ein-
setzen, z. B. in der Kfz-Industrie oder Zuliefer-
betriebe 
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